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Anhang zur: 
 
Verbindlichen Erklärung über die Art der anzusiedelnden Betriebe im 
Westmünsterland Gewerbepark A 31 

 
Auszüge aus der Abstandsliste 2007 (Anlage 1 zum Runderlass „Abstände zwischen 
Industrie- bzw. Gewerbegebieten und Wohngebieten im Rahmen der Bauleitplanung 
und sonstige für den Immissionsschutz bedeutsame Abstände (Abstandserlass) vom 
06.06.2007, MBl. NRW. 2007 S. 659) 
 
19 7.12 (1)  Anlagen zur Beseitigung, Verwertung, Sammlung oder Lagerung von Tierkörpern oder tierischen  
   Abfällen, ausgenommen Kleintierkrematorien (s. auch lfd. Nr. 200) 
 
34 8.8 (1)  Anlagen zur physikalisch und/oder chemischen Behandlung von Abfällen mit einer Durchsatz- 

8.10 (1)  leistung von 50 Tonnen Einsatzstoffen oder mehr je Tag (s. auch lfd. Nr. 71) 
 
60  7.3 (1+2)  Anlagen zur Erzeugung von Speisefetten aus tierischen Rohstoffen oder zum Schmelzen von  

a) und b)  tierischen Fetten, ausgenommen Anlagenzur Verarbeitung von selbst gewonnenen tierischen 
Fetten zu Speisefetten in Fleischereien mit einer Leistung bis zu 200 Kilogramm Speisefett je 
Woche 

 
61 7.9 (1)  Anlagen zur Herstellung von Futter- oder Düngemitteln oder technischen Fetten aus den  
   Schlachtnebenprodukten Knochen, Tierhaare, Federn, Hörner, Klauen oder Blut 
 
62 7.11 (1)  Anlagen zum Lagern unbehandelter Knochen, ausgenommen Anlagen für selbstgewonnene  
   Knochen in - Fleischereien, in denen je Woche weniger als 4 000 kg Fleisch verarbeitet werden, 

und - Anlagen, die nicht durch lfd. Nr. 115 erfasst werden 
 
63 7.15 (1)  Kottrocknungsanlagen 
 
68 8.1 (1) a)  Anlagen zur Beseitigung oder Verwertung fester, flüssiger oder gasförmiger Abfälle mit  
   Brennbaren Bestandteilen durch thermische Verfahren 
 
69 8.3 (1+2)  Anlagen zur thermischen Aufbereitung von Stahlwerksstäuben für die Gewinnung von Metallen 

oder Metallverbindungen im Drehrohr oder in einer Wirbelschicht 
 
70 8.5 (1+2)  Offene Anlagen zur Erzeugung von Kompost aus organischen Abfällen mit einer Durchsatz- 

leistung von 3000 Tonnen oder mehr Einsatzstoffen je Jahr (Kompostwerke) (s. auch lfd. Nr. 128) 
 
71 8.8 (2)  Anlagen zur physikalisch und/oder chemischen Behandlung von Abfällen mit einer  

8.10 (2)  Durchsatzleistung von 10 Tonnen bis weniger als 50 Tonnen Einsatzstoffen je Tag auch soweit 
nicht genehmigungsbedürftig (s. auch lfd. Nr. 34) 

 
72 8.9 (1) a) + b) a) Anlagen zum Zerkleinern von Schrott durch Rotormühlen mit einer Nennleistung des Rotor- 

8.9 (2) a)      antriebes von 100 Kilowatt oder mehr 
b) Anlagen zur zeitweiligen Lagerung von Eisen- oder Nichteisenschrotten, einschließlich  
Autowracks, mit einer Gesamtlagerfläche von 15 000 Quadratmeter oder mehr oder einer  
Gesamtlagerkapazität von 1 500 Tonnen Eisen- oder Nichteisenschrotten oder mehr 

 
73 8.12 (1+2) Offene Anlagen zur zeitweiligen Lagerung von Abfällen mit einer Aufnahmekapazität von 

a) und b)  10 Tonnen oder mehr je Tag oder einer Gesamtlagerkapazität von 100 Tonnen oder mehr 
 
74 8.13 (1+2) Offene Anlagen zur zeitweiligen Lagerung von Schlämmen mit einer Aufnahmekapazität von 10 

Tonnen oder mehr je Tag oder einer Gesamtlagerkapazität von 150 Tonnen oder mehr 
 

75 8.14 (1+2) Offene Anlagen zum Lagern von Abfällen soweit in diesen Anlagen Abfälle vor deren 
a) und b)  Beseitigung oder Verwertung jeweils über einen Zeitraum von mehr als einem Jahr gelagert 

werden 
 
76 8.15 (1+2) Offene Anlagen zum Umschlagen von Abfällen mit einer Leistung von 100 Tonnen oder mehr 

a) und b)  je Tag, ausgenommen Anlagen zum Umschlagen von Erdaushub oder von Gestein, das bei der 
Gewinnung oder Aufbereitung von Bodenschätzen anfällt 

 
77 9.11 (2)  Offene oder unvollständig geschlossene Anlagen zum Be- oder Entladen von Schüttgütern, die im 

trockenen Zustand stauben können, soweit 400 Tonnen Schüttgüter oder mehr je Tag bewegt 
werden; dies gilt auch für saisonal genutzte Getreideannahmestellen. 
Anlagen zum Be- oder Entladen von Erdaushub oder von Gestein, das bei der Gewinnung oder  
Aufbereitung von Bodenschätzen anfällt, sind ausgenommen 

 
79    - Oberirdische Deponien (*) 
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85 2.1 (1+2)  Steinbrüche, in denen Sprengstoffe verwendet werden 
 
86 2.2 (2)  Anlagen zum Brechen, Mahlen oder Klassieren von natürlichem oder künstlichem Gestein,  
   ausgenommen Klassieranlagen für Sand oder Kies 
 
87 2.5 (2)  Anlagen zum Mahlen von Gips, Kieselgur, Magnesit, Mineralfarben, Muschelschalen, Talkum, 

Ton, Tuff (Trass) oder Zementklinker 
 
114 6.2 (1+2)  Anlagen zur Herstellung von Papier, Karton oder Pappe, auch aus Altpapier, auch soweit nicht  
   genehmigungsbedürftig 
(zulässig, wenn Lagerung und Produktion komplett in geschlossenen Hallen stattfinden) 
 
115 7.2 (1+2)  Anlagen zum Schlachten von Tieren mit einer Leistung von 500 kg Lebendgewicht Geflügel 

a) und b)  oder mehr je Tag oder mehr als 4 Tonnen Lebendgewicht sonstiger Tiere oder mehr je Tag 
(zulässig, wenn Lagerung und Produktion komplett in geschlossenen Hallen stattfinden) 
 
127 8.4 (2)  Sortieranlagen für Hausmüll mit einer Durchsatzleistung von 10 Tonnen Einsatzstoffen oder mehr  
   je Tag 
 
128 8.5 (1+2)  Geschlossene Anlagen zur Erzeugung von Kompost aus organischen Abfällen mit einer Durch- 

satzleistung von 3000 Tonnen oder mehr Einsatzstoffen je Jahr (s. auch lfd. Nr. 70) 
 
129 8.6 (1+2)  Geschlossene Anlagen zur biologischen Behandlung von Abfällen auch soweit nicht 

a) und b)  genehmigungsbedürftig 
 
130 8.7 (1+2)  Anlagen zur Behandlung von verunreinigtem Boden durch biologische Verfahren, Entgasen, 

Strippen oder Waschen mit einem Einsatz von 1 Tonne verunreinigtem Boden oder mehr je Tag 
 
131 8.9 (2) b)  Anlagen zur zeitweiligen Lagerung von Eisen- oder Nichteisenschrotten, einschließlich Auto- 

wracks, mit einer Gesamtlagerfläche von 1000 Quadratmeter bis weniger als 15000 Quadrat- 
meter oder einer Gesamtlagerkapazität von 100 Tonnen bis weniger als 1500 Tonnen Eisen- oder  
Nichteisenschrotten 

132 8.11 (1+2) Anlagen zur sonstigen Behandlung von Abfällen mit einer Durchsatzleistung von 1 Tonne 
a) und b)  oder mehr je Tag 

 
133 8.15 (1+2) Geschlossene Anlagen zum Umschlagen von Abfällen mit einer Leistung von 100 Tonnen 

a) und b)  oder mehr je Tag, ausgenommen Anlagen zum Umschlagen von Erdaushub oder von Gestein,  
   das bei der Gewinnung oder Aufbereitung von Bodenschätzen anfällt 
 
136 9.36 (2)  Anlagen zur Lagerung von Gülle mit einem Fassungsvermögen von 2500 Kubikmetern oder mehr 
 
144 -  Oberirdische Deponien für Inert- und Mineralstoffe 
 
158 -  Betriebshöfe der Müllabfuhr oder der Straßendienste (*) 
(unzulässig, wenn sie der Müllabfuhr dienen) 
 
175 8.1 (1) b)  Verbrennungsmotoranlagen für den Einsatz von Altöl oder Deponiegas mit einer Feuerungs- 

wärmeleistung von 1 Megawatt oder mehr 
 
176 8.12 (1+2) Geschlossene Anlagen zur zeitweiligen Lagerung von Abfällen, mit einer Aufnahmekapazität 

a) und b)  von 10 Tonnen oder mehr je Tag oder einer Gesamtlagerkapazität von 100 Tonnen oder mehr 
 
177 8.13 (1+2) Geschlossene Anlagen zur zeitweiligen Lagerung von Schlämmen mit einer Aufnahmekapazität  

von 10 Tonnen oder mehr je Tag oder einer Gesamtlagerkapazität von 150 Tonnen oder mehr 
 
178 8.14 (1+2) Geschlossene Anlagen zum Lagern von Abfällen, soweit in diesen Anlagen Abfälle vor deren 

a) und b)  Beseitigung oder Verwertung jeweils über einen Zeitraum von mehr als einem Jahr gelagert  
  werden 

 
186 -  Schrottplätze bis weniger als 1.000 m² Gesamtlagerfläche 
 
201 8.1 (2)  Verbrennungsmotoranlagen für den Einsatz von Altöl oder Deponiegas mit einer Feuerungs- 

b)  wärmeleistung bis weniger als 1 Megawatt 
 
202 8.9 (2)  Anlagen zur Behandlung von Altautos mit einer Durchsatzleistung von 5 Altautos oder 

c)  mehr je Woche 
(zulässig, wenn Lagerung und Produktion komplett in geschlossenen Hallen stattfinden) 
 
 

 




